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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 
Pitagora Informationsmanagement GmbH,  

Michael-Gaismair-Straße 13, A-6020 Innsbruck 
Firmenbuch Innsbruck, fn152990k 

Stand: 2. Jänner 2009 
 

 

1. Präambel 

 Pitagora Informationsmanagement GmbH, im Fol-
genden „der Auftragnehmer“, nimmt Aufträge entge-
gen, verkauft, vermietet und liefert ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Diese nachstehenden Bedingungen gelten 
für alle Leistungen, die der Auftragnehmer oder ein 
von ihm namhaft gemachtes Subunternehmen im 
Rahmen dieses Vertrages durchführt. 

 Im Falle von Vermittlungsgeschäften gelten auch 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auf-
tragnehmers. 

 Eventuell vom Auftraggeber verwendete Allgemeine 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann nicht, wenn 
der Auftragnehmer im Einzelfall nicht ausdrücklich 
widersprochen hat. 

 Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Beratungs-
auftrag durch sachverständige unselbständig be-
schäftigte Mitarbeiter oder gewerbliche/freiberufliche 
Kooperationspartner (ganz oder teilweise) durchfüh-
ren zu lassen. 

 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die organisatori-
schen Rahmenbedingungen bei Erfüllung des Bera-
tungsauftrages an seinem Geschäftssitz ein mög-
lichst ungestörtes, dem raschen Fortgang des Bera-
tungsprozesses förderliches Arbeiten erlauben. 

 Der Auftraggeber sorgt im Falle eines Beratungsauf-
trages dafür, dass dem Auftragnehmer auch ohne 
dessen besondere Aufforderung alle für die Erfüllung 
und Ausführung des Beratungsauftrages notwendi-
gen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden und 
ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis 
gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages 
von Bedeutung sind. Dies gilt auch für alle Unterla-
gen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 

 Der Auftraggeber sorgt im Falle eines Beratungsauf-
trages dafür, dass seine Mitarbeiter bereits vor Be-
ginn der Beratungstätigkeit von dieser informiert 
werden.  

 Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Auftragge-
ber und dem Auftragnehmer bedingt, dass der Auf-
tragnehmer über vorher durchgeführte und/oder lau-

fende Beratungen - auch auf anderen Fachgebieten - 
umfassend informiert wird. 

2. Umfang eines Auftrages 

 Der Umfang eines Auftrags wird schriftlich verein-
bart. 

 Alle Aufträge und sonstige Vereinbarungen sind nur 
dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftraggeber 
bestätigt und firmenmäßig gezeichnet werden und 
verpflichten gegenseitig nur in dem in der schriftli-
chen vertraglichen Vereinbarung (Werkvertrag) an-
gegebenen Umfang. Änderungen oder Ergänzungen 
dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie vom 
Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind. Der 
Kaufvertrag bzw. Auftrag kommt zustande, wenn der 
Auftragnehmer innerhalb der Annahmefrist entweder 
eine schriftliche Auftragsbestätigung sendet oder die 
bestellten Vertragsgegenstände liefert. 

 Gegenstand eines Auftrages kann unter anderem 
sein: die Konzeption eines Softwareeinsatzes, die 
Bestandaufnahme des bestehenden Hard- bzw. 
Softwaresystems, die Erstellung einer Anforderungs-
definition für das künftige Hard- bzw. Softwaresys-
tem, die Umsetzung der Anforderungsdefinition in 
funktionalen Spezifikationen, das Projektmanage-
ment, die Erstellung von Individualsoftware, den Ver-
kauf und die Lieferung von Hard- und Software 
(Standardprogrammen), die Einschulung und Um-
stellungsunterstützung, die Wartung und Weiterent-
wicklung von Software, die Herstellung von Daten-
trägern, den Betrieb eines Application Service Provi-
ders (ASP), Datenbankverwaltung, die Betreuung 
von Wide Area Network (WAN), Local Area Network 
(LAN) und sonstige Dienstleistungen. 

 Grundlage für die Erstellung von Individualprog-
rammen ist die schriftliche Leistungsbeschreibung 
bzw. ein Pflichtenheft, die der Auftragnehmer auf 
Grund der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und Informationen ausarbeitet, bzw. der Auftragge-
ber zur Verfügung stellt. Später auftretende Ände-
rungswünsche können zu gesonderten Termin- und 
Preisvereinbarungen sowie zusätzlichen Kosten füh-
ren. Für die Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung 
bzw. eines Pflichtenheftes fällt ein Honorar für den 
Auftragnehmer an. 
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 Angebote sind grundsätzlich freibleibend und gelten 
nur vorbehaltlich von Irrtümern, Preisänderungen 
und der Bestellannahme durch Vorlieferanten. 

 Der Auftraggeber stimmt zu, dass der gesamte 
Schriftverkehr (also auch Rechnungen) in elektroni-
scher Form rechtsgültig abgewickelt werden kann. 

3. Lieferung insbesondere von Handelswaren 

 Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers. 

 Teillieferungen sind möglich. 

 Beanstandungen aus Transportschäden hat der 
Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim 
Transportunternehmen und Auftragnehmer schrift-
lich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen, vorzubrin-
gen. 

 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungs-
kosten, die aus Gründen notwendig werden, die in 
der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Las-
ten und auf Kosten des Auftraggebers und gelten als 
Ablieferung. 

 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Ände-
rungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung des 
Auftragnehmers, insbesondere angemessene Liefer-
fristüberschreitungen von zumindest 30 Tagen, ge-
lten vom Auftraggeber als vorweg genehmigt. Der 
Auftragnehmer muss dies dem Auftraggeber in 
Schriftform mitteilen. 

 Angekündigte Liefertermine gelten, wenn kein Fix-
geschäft vereinbart worden ist, als bloß annähernd 
geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorherge-
sehene Ereignisse in der Sphäre des Auftragneh-
mers oder dessen Unterlieferanten entbinden den 
Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten 
Lieferzeit. 

 Betriebs- und Verkehrsstörung des Auftragnehmers 
und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterliefe-
ranten gelten auch als höhere Gewalt und befreien 
den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung 
oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig 
von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem 
Auftraggeber Ansprüche aufgrund des Rücktrittes 
durch den Auftragnehmer entstehen. Betriebs- und 
Verkehrsstörungen im Bereich des Auftraggebers 
gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auf-
tragnehmer für die Dauer der Behinderung von der 
zu erbringenden Leistung, ohne dass dem Auftrag-
geber dadurch Ansprüche auf Preisminderung ent-
stehen. 

 Wird der angegebene Liefertermin um mehr als 30 
Tage überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, 
unter Setzung einer weiteren mindestens 90-tägigen 
Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefes vom Ver-
trag zurückzutreten. Auch kann der Auftragnehmer 
zurücktreten, wenn die Lieferung durch höhere Ge-
walt, Arbeitskonflikte oder sonstige, durch den Auf-
tragnehmer unabwendbare Hindernisse, wie bei-
spielsweise Transportunterbrechungen oder Produk-

tionseinstellungen, unmöglich wird. In beiden Fällen 
ist der Auftragnehmer nur zur zinsenfreien Rückers-
tattung empfangener Anzahlungen verpflichtet. 

 Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Ver-
sendung der Ware und das Transportmittel auszu-
wählen. 

 Individuell erstellte Software bzw. Programmadap-
tierungen bedürfen einer Programmabnahme durch 
den Auftraggeber des jeweils betroffenen Prog-
rammpakets binnen spätestens 4 Wochen ab Liefe-
rung. Lässt der Auftraggeber diesen Zeitraum ohne 
Programmabnahme verstreichen, so gilt die geliefer-
te Software mit dem Enddatum des genannten Zeit-
raums als abgenommen. Bei Einsatz der Software im 
Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software 
jedenfalls als abgenommen. Liegen schriftlich ge-
meldete wesentliche Mängel vor, so ist nach der 
Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforder-
lich. Als wesentlicher Mangel gilt, dass der Echtbe-
trieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann 

 Mit der Bestellung von Standardprogrammen bestä-
tigt der Auftraggeber die Kenntnis des Leistungsum-
fangs der bestellten Programme sowie die Lizenzbe-
dingungen des jeweiligen Herstellers. 

  Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Ge-
schäftssitz des Auftragnehmers. 

4. Berichterstattung bei Beratungsaufträgen 

 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über seine Ar-
beit, die seiner Mitarbeiter und gegebenenfalls auch 
die seiner Kooperationspartner dem Auftraggeber 
schriftlich Bericht zu erstatten. 

 Der Auftraggeber und der Auftragnehmer stimmen 
überein, dass für den Beratungsauftrag eine dem Ar-
beitsfortschritt entsprechende laufende Berichterstat-
tung als vereinbart gilt. 

 Den Schlussbericht erhält der Auftraggeber in an-
gemessener Zeit nach Abschluss des Auftrages. 

5. Honoraranspruch 

 Der Auftragnehmer hat als Gegenleistung zur Er-
bringung seiner Lieferungen und Leistungen Ans-
pruch auf Bezahlung eines Honorars durch den Auf-
traggeber.  

 Wird die Ausführung des Auftrages nach der schrift-
lichen Beauftragung durch den Auftraggeber verhin-
dert (z.B. kein Zugang, keine Übermittlung von erfor-
derlichen Daten, usw.), so gebürt dem Auftragneh-
mer gleichwohl das vereinbarte Honorar. 

 Unterbleibt die Ausführung des Auftrages durch 
Umstände, die auf seiten des Auftragnehmers einen 
wichtigen Grund darstellen, so hat er nur Anspruch 
auf den seinen bisherigen Leistungen entsprechen-
den Teil des Honorars. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn trotz Kündigung für den Auftraggeber seine 
bisherigen Leistungen verwertbar sind. 

 Der Auftragnehmer kann die Fertigstellung seiner 
Leistung von der vollen Befriedigung seiner Hono-
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raransprüche abhängig machen. Die Beanstandung 
der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt nicht zur 
Zurückhaltung der ihm zustehenden Vergütungen. 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen we-
gen nicht vollständiger Lieferung, Garantie- oder 
Gewährleistungsansprüchen  oder Bemängelungen 
zurückzuhalten. 

6. Preise bzw. Honorarhöhe 

 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, 
richtet sich die Höhe des Honorars nach den zur Zeit 
des Abschlusses des Vertrages (Erteilung des Auf-
trages) aktuellen Honorarrichtlinien für Unterneh-
mensberater bzw. der Kalkulationsrichtlinien für In-
formationstechnologen, jeweils herausgegeben vom 
Fachverband Unternehmensberatung und Informati-
onstechnologie der Wirtschaftskammer Österreich. 

 Die genannten Preise gelten exklusive Transport-, 
Versicherungs-, Installations- und Aufstellungskosten 
und enthalten keine Umsatzsteuer. Diese Kosten 
werden dem Auftraggeber zusätzlich in Rechnung 
gestellt. 

 Die Berechnung der Preise und Honorare erfolgt in 
Euro. 

 Sollten sich Lohnkosten oder andere zur Leistungs-
erstellung notwendige Kosten für Materialien, Ener-
gie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. 
verändern, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die 
Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen, 
so ferne es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft 
handelt. 

 Bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes von 
Waren von EUR 300,00 wird ein Mindermengenzu-
schlag in der Höhe von EUR 20,00 verrechnet.. 

 Werden Leistungen außerhalb der Normalarbeits-
zeit (Mo-Fr 8-18 Uhr) erbracht, werden Zuschläge in 
Rechnung gestellt, die auf der Grundlage der Hono-
rarrichtlinien für Unternehmensberater bzw. der Kal-
kulationsrichtlinien für Informationstechnologen in 
der zur Zeit des Abschlusses des Vertrages (Ertei-
lung des Auftrages) aktuellen Fassung, jeweils he-
rausgegeben vom Fachverband Unternehmensbera-
tung und Informationstechnologie der Wirtschafts-
kammer Österreich, ermittelt werden. 

  Bei Leistungen für telefonischer Hotline für Kunden 
ohne diesbezüglicher Vereinbarung wird zusätzlich 
zum tatsächlichen Zeitaufwand eine Bereitstellungs-
gebühr verrechnet. 

 Wegzeiten vom Auftragnehmer zum Auftraggeber 
werden in Rechnung gestellt. Grundlage dafür sind 
die Honorarrichtlinien für Unternehmensberater bzw. 
die Kalkulationsrichtlinien für Informationstechnolo-
gen in der in der zur Zeit des Abschlusses des Ver-
trages (Erteilung des Auftrages) aktuellen Fassung, 
jeweils herausgegeben vom Fachverband Unter-
nehmensberatung und Informationstechnologie der 
Wirtschaftskammer Österreich.  

 Für die gegebenfalls anfallende Wegstrecke vom 
Auftraggnehmer zum Auftraggeber wird der Aufwand 
dafür in Rechnung gestellt. Grundlage dafür sind die 
Honorarrichtlinien für UnternehmensAuftragnehmer 
bzw. die Kalkulationsrichtlinien für Informationstech-
nologen in der jeweils gültigen Fassung, herausge-
geben vom Fachverband Unternehmensberatung 
und Informationstechnologie der Wirtschaftskammer 
Österreich. Die Wahl des Verkehrsmittels liegt in der 
Entscheidung des Auftragnehmers. 

7. Zahlung 

 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, um-
gehend nach Lieferung. Anzahlungs- und Teilzah-
lungsvereinbarungen sind im Einzelfall möglich. 

 Zahlungen sind nach Rechnungslegung prompt oh-
ne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für Teilrech-
nungen gelten die für den Gesamtauftrag festgeleg-
ten Zahlungsbedingungen analog. 

 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist 
der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder 
einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 

 Bei dem Auftragnehmer einlangende Zahlungen til-
gen zuerst Zinseszinsen, die Zinsen und Nebenspe-
sen, die vorprozessualen Kosten, wie Kosten eines 
beigezogenen Anwalts und Inkassobüros, dann das 
aushaftende Kapital, beginnend bei der ältesten 
Schuld. 

 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer 
Verzugszinsen im gesetzlichen Ausmaß verrechnet. 
Bei Teilzahlungen tritt Terminsverlust ein, falls eine 
Rate nicht fristgemäß oder nicht vollständig bezahlt 
wurde. 

 Zahlungen mit Scheck und Wechsel sind nicht mög-
lich. 

8. Rückgabe, Storno 

Bei vom Auftragnehmer akzeptierten Retournierun-
gen bzw. Stornierungen von bestellten Produkten 
oder Leistungen wird eine Stornogebühr von 10% 
der Auftragssumme verrechnet. 

9. Eigentumsrecht 

 Die gelieferten Maschinen und Zubehörteile bleiben 
bis zur restlosen Bezahlung (einschließlich Zinsen 
und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auf-
tragnehmers. Der Auftraggeber hat während dieser 
Zeit für die ordnungsgemäße Instandhaltung (War-
tung, Versicherung und  Reparatur) auf seine Kosten 
zu sorgen. Verpfändungen oder Sicherungsübereig-
nungen vor restloser Bezahlung sind ausgeschlos-
sen. 

 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen 
aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß nach, so ist 
der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigen-
tum auf Kosten des Auftraggebers zurückzuholen, zu 
dessen Herausgabe sich der Auftraggeber verpflich-
tet. 
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 Sollte die Ware gepfändet oder beschlagnahmt 
werden, so verpflichtet sich der Auftraggeber, den 
Auftragnehmer unverzüglich, spätestens jedoch in-
nerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem 
Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Ei-
gentumsrechts erforderlichen Informationen zu ertei-
len. 

 Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des 
Auftragnehmers stehende Ware zugreifen bzw. Ans-
prüche geltend machen, verpflichtet sich der Auf-
traggeber darauf hinzuweisen, dass diese Ware im 
Eigentum des Auftragnehmers steht. 

 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
durch den Auftragnehmer stellt keinen Vertragsrück-
tritt durch den Auftragnehmer dar. 

10. Forderungsabtretungen 

 Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auf-
traggeber dem Auftragnehmer schon jetzt seine For-
derungen gegenüber Dritten, soweit diese durch 
Veräußerung oder Verarbeitung der Waren des Auf-
tragnehmers entstehen, bis zur endgültigen Bezah-
lung der Forderungen des Auftragnehmers Zahlung 
halber ab. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer 
auf Verlangen seine Auftragnehmer zu nennen und 
diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. 
Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, Liefer-
scheinen, Fakturen etc. dem Abnehmer ersichtlich zu 
machen. 

 Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auf-
tragnehmer gegenüber im Verzug, so sind bei ihm 
eingehende Verkaufserlöse abzusondern bzw. hält 
der Auftraggeber diese nur im Namen des Auftrag-
nehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Ver-
sicherer sind in den Grenzen des § 15 Versiche-
rungsgesetz bereits jetzt an den Auftragnehmer ab-
getreten. 

 Forderungen gegen den Auftragnehmer dürfen oh-
ne dessen ausdrückliche Zustimmung nicht durch 
den Auftraggeber abgetreten werden. 

11. Kostenvoranschlag 

 Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwis-
sen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit übernommen werden. 

 Alle Angebote sind freibleibend. Die Kosten für die 
Erstattung eines Kostenvoranschlages, sofern solche 
auflaufen, werden dem Auftraggeber verrechnet. 

 Ein für den Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt 
wird gutgeschrieben, wenn auf Grund dieses Kos-
tenvoranschlages ein Auftrag erteilt wird. 

12. Mahn- und Inkassospesen 

 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Auftrag-
geber verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von 
ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie 
etwa Anwaltshonorare und Kosten von Inkassobü-
ros, zu refundieren. 

 Sofern der Auftragnehmer das Mahnwesen selbst 
betreibt, verpflichtet sich der Auftrageber pro erfolg-
ter Mahnung einen Betrag von EUR 10,00 zuzüglich 
zu den sonst anfallenden Zinsen und Kosten zu be-
zahlen. 

 Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weitere 
Schaden, insbesondere auch der Schaden, der da-
durch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entspre-
chend höhere Zinsen auf allfällige Kreditkonten des 
Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschul-
den am Zahlungsverzug zu ersetzen. 

13. Gewährleistung, Garantie und Haftung 

 Die Gewährleistung des Auftragnehmers beträgt 3 
Monate. Für gebrauchte Waren ist die Gewährleis-
tung ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Bestim-
mung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem 
Konsumentenschutzgesetz. 

 Die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen 
werden durch die Garantiebestimmungen des jewei-
ligen Herstellers abbedungen. Diese Bestimmung gilt 
nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem Konsum-
entenschutzgesetz. 

 Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann 
der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder 
den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, 
dass die Verbesserung oder der Austausch unmög-
lich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit 
der anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, 
richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien 
Ware, der Schwere des Mangels und den mit der 
anderen Abhilfe für den Übernehmer verbundenen 
Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, die Verbesserung oder den Austausch nach 
Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in an-
gemessener Frist durchzuführen. 

 Sind sowohl die Verbesserung als auch der Aus-
tausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit ei-
nem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, 
so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminde-
rung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügi-
gen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung.  

 Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein 
Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und un-
beweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB bin-
nen sechs Monaten gerichtlich geltend machen 
muss. Diese Bestimmung gilt nicht für Verbraucher-
geschäfte nach dem Konsumentenschutzgesetz. 

 Von der Gewährleistung ausgenommen sind Ver-
schleißteile und Zubehör (wie z.B. Datenträger, Ty-
penräder etc.) sowie Reparaturen infolge nicht auto-
risierter Eingriffe Dritter. Werden die Vertragsge-
genstände in Verbindung mit Geräten und/oder Prog-
rammen Dritter eingesetzt, besteht eine Gewährleis-
tung für Funktions- und Leistungsmängel der Ver-
tragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel 
auch ohne eine derartige Verbindung auftreten. 
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 Ist vom Auftragnehmer ein wesentlicher Mangel ei-
nes Softwareprogramms zu behandeln, ist der Auf-
traggeber zwecks genauer Untersuchung von even-
tuell auftretenden Fehlern verpflichtet, das von ihm 
verwendete Computersystem, das Softwareprog-
ramm, Protokolle, Diagnoseunterlagen und Daten im 
angemessenen Umfang für Testzwecke während der 
Normalarbeitszeit dem Auftragnehmer kostenlos zur 
Verfügung zu stellen und den Auftragnehmer zu un-
terstützen. 

 Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, 
dass die Programmfunktionen den Anforderungen 
des Auftraggebers genügen oder in der von ihm ge-
troffenen Auswahl zusammenarbeiten. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass keine Gewähr dafür über-
nommen werden kann, dass Programme ununterb-
rochen oder fehlerfrei laufen oder dass alle Prog-
rammfehler im Rahmen des Programmservice besei-
tigt werden können. 

 Die Gewährleistung von Softwareprogrammen be-
schränkt sich darauf, dass das Programm in der 
Produktinformation allgemein zutreffend beschrieben 
und in diesem Rahmen einsatzfähig ist. Dem Auf-
traggeber obliegt es, das Programm vor der Abnah-
me bzw. einer gebührenfreien Testzeit zu prüfen, ob 
es seinen Anforderungen entspricht. 

 Keine Verantwortung trägt der Auftragnehmer bei 
einem nicht von ihm verschuldeten Ausfall bzw. bei 
Beeinträchtigung des Rechenzentrums des Auftrag-
nehmers verursacht durch Hardwaredefekte, Lei-
tungsausfall des ISP, Betriebssystemstörungen, 
Stromausfall von mehr als 30 Minuten, internetbe-
dingten Antwortzeitproblemen und Ausfällen, Höhere 
Gewalt und ähnliche Fälle. Der Auftragnehmer wird 
jedoch im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der um-
gehenden Behebung der Störung behilflich sein. 

 Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr 
für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsach-
gemäße Bedienung, geänderte Betriebssystemkom-
ponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwen-
dung ungeeigneter Organisationsmittel und Daten-
träger, soweit solche vorgeschrieben sind, abnorma-
le Betriebsbedingungen sowie auf Transportschäden 
zurückzuführen sind. 

 Für Programme und Datenbanken, die durch Mitar-
beiter des Auftraggebers bzw. Dritte (aber nicht des-
sen Subauftragnehmer oder Kooperationspartner) 
verändert bzw. upgedated werden, entfällt jegliche 
Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. 
Die Gewährleistung des ursprünglichen Programms 
lebt dadurch nicht wieder auf. 

 Die Beweislastumkehr, also die Verpflichtung des 
Auftragnehmers zum Beweis seiner Unschuld am 
Mangel, ist ausgeschlossen. 

14. Vertragsrücktritt 

 Bei Annahmeverzug oder wichtigen anderen Grün-
den, wie insbesondere Konkurs des Auftraggebers 
oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie 

bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Auftragneh-
mer zum Rücktritt des Vertrages berechtigt, sofern er 
von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. 

15. Aufrechnung 

Eine Aufrechnung von behaupteten Gegenforderun-
gen des Auftraggebers gegen Ansprüche des Auf-
tragnehmers ist ausgeschlossen, es sei denn, diese 
Gegenforderung ist gerichtlich festgestellt oder vom 
Auftragnehmer schriftlich anerkannt worden. 

16. Urheber-, Leistungsschutzrechte und Nut-
zung von Software 

 Der Auftragnehmer bleibt Inhaber aller Urheber- und 
Leistungsschutzrechte an von ihm erstellter Software 
und Datenbanken einschließlich der zugehörigen Un-
terlagen. Dies gilt auch dann, wenn der Auftraggeber 
die Software mit Einwilligung des Anbieters verän-
dert, bearbeitet oder mit anderer Software verbindet.  

 Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen 
(Angebote, Berichte, Analysen, Gutachten, Organi-
sationspläne, Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, 
Berechnungen, Zeichnungen, Datenträger, Prog-
ramme, Dokumentationen und dergleichen) stehen 
dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. 
Durch den gegenständlichen Vertrag wird vom Auf-
traggeber lediglich eine Werknutzungsbewilligung 
erworben. 

 Vorhandene Kennzeichnungen, Urheberrechtsver-
merke oder Eigentumshinweise des Anbieters dürfen 
vom Auftraggeber nicht beseitigt bzw. verändert 
werden. 

 Der Auftraggeber erhält nur das Recht, die Software 
nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts aus-
schließlich zu eigenen Zwecken und nur für die ge-
gebenenfalls im Vertrag spezifizierte Hardware im 
Ausmaß der erworbenen Lizenzen zu verwenden. 

 Ist Gegenstand des Auftrages die Installation von 
Software, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die Li-
zenzbedingungen des Herstellers zu erfüllen und für 
die ordnungsgemäße und ausreichende Lizenzie-
rung zu sorgen. 

 Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensi-
cherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der Be-
dingung gestattet, dass in der Software kein aus-
drückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter 
enthalten ist und dass sämtliche Copyright- und Ei-
gentumsvermerke in und auf diesen Kopien unve-
rändert mit übertragen werden. 

 Sollte für die Herstellung von Interoperabilität von 
Software die Offenlegung der Schnittstellen erforder-
lich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kosten-
vergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. 
Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht 
nach und erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urhe-
berrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich 
zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. 
Missbrauch hat die Forderung nach Schadenersatz 
durch den Auftragnehmer zur Folge.  
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17. Vorbereitung des Aufstellungsortes 

 Der Auftraggeber hat rechtzeitig vor Lieferung von 
Hardware auf eigene Kosten einen den Spezifikatio-
nen des Auftragnehmers entsprechenden Raum be-
reitzustellen. Der Auftragnehmer wird über Wunsch 
des Auftraggebers durch fachmännische Beratung 
gegen Kostenersatz behilflich sein, den Aufstel-
lungsort einwandfrei vorzubereiten. 

 Der Auftraggeber hat darüber hinaus außerdem die 
Eignung der Transportwege vom Hauseingang bis 
zum Aufstellungsort zu überprüfen und gegebenen-
falls auf seine Kosten herzustellen. Die Installations- 
und Lagerbedingungen sind zu beachten. 

18. Haftung und Produkthaftung 

 Regressforderungen gegen den Auftragnehmer im 
Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausge-
schlossen, es sei denn, der der Auftraggeber weist 
nach, dass der Fehler in der Sphäre des Auftrag-
nehmers verursacht und zumindest grob fahrlässig 
verschuldet ist. 

 Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen. 

 Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschä-
den, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und 
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftrag-
nehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 

19. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland sei-
nen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 
Beschäftigung hat, wegen Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener Gerichte 
zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher sei-
nen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der 
Beschäftigung hat. Handelt es sich um kein Verbrau-
chergeschäft, werden zur Entscheidung aller aus 
diesem Vertag entstehenden Streitigkeiten, welche 
einen Streitwert von EUR 10.000,-- nicht überstei-
gen, das BG Innsbruck und bei einem darüber lie-
genden Streitwert das LG Innsbruck gem. § 104 JN 
als örtlich und sachlich zuständig vereinbart. 

Abgesehen davon gelten die zwischen Unterneh-
mern zur Anwendung kommenden gesetzlichen Be-
stimmungen. Es gilt österreichisches materielles 
Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes (Uni-
ted Nations Convention for the international sale of 
goods) wird ausgeschlossen. 

20. Datenschutz, Geheimhaltung 

 Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die 
im Vertrag (Auftrag) mit enthaltenen personenbezo-
genen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auf-
tragnehmer automationsunterstützt gespeichert und 
verarbeitet werden dürfen. 

 Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die 
Bestimmungen des Datenschutzgesetz einzuhalten. 

 Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter und die hin-
zugezogenen Kollegen (siehe 1.4) verpflichten sich, 
über alle Angelegenheiten, die ihnen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt 
werden, Stillschweigen zu bewahren. Diese Schwei-
gepflicht bezieht sich sowohl auf den Auftraggeber 
als auch auf dessen Geschäftsverbindungen. 

 Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber dessen Er-
füllungsgehilfen, kann den Auftragnehmer schriftlich 
von dieser Schweigepflicht entbinden. 

 Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnis-
se seiner Tätigkeit Dritten nur mit schriftlicher Einwil-
ligung des Auftraggebers aushändigen. 

 Die Schweigepflicht des Auftragnehmers, seiner Mi-
tarbeiter und der beigezogenen Kollegen (siehe 1.4) 
gilt auch für die Zeit nach Beendigung des Auftrages. 
Ausgenommen sind Fälle, in denen eine gesetzliche 
Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht. 

21. Schlussbestimmungen 

 Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Kon-
sumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden 
Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumenten-
schutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen 
vorsieht. 

 Der Auftraggeber verpflichtet sich jedenfalls, die 
Regelungen des Außenhandelsgesetzes 1984 in der 
gültigen Fassung sowie die US-Export-Control Rege-
lungen einzuhalten.  

 Änderungen der Adresse des Auftraggebers hat 
dieser unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Tagen, dem Auftragnehmer bekannt zugeben, 
solange das vertragsrechtliche Rechtsgeschäft nicht 
beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung 
unterlassen oder nicht innerhalb von drei Tagen dem 
Auftragnehmer bekanntgegeben, so gelten Erklärun-
gen auch dann als zugegangen, falls sie an die zu-
letzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden. 

  Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen ungültig oder unwirksam, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt.  

  Mit dem Erscheinen von neuen AGB verlieren die 
alten AGB ihre Gültigkeit für neue Rechtsgeschäfte. 
Bestehende Rechtsgeschäfte werden nach den zum 
Zeitpunkt des Abschlusses geltenden AGB fertig ab-
gewickelt. 

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Firma Pitagora Informationsmanagement GmbH. 
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